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Sehr geehrte AnhörungsteilnehmendeDer vorliegende Fragebogen bietet die Möglichkeit, zu den zentralen Themen der Revision des Gesetzes über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz), vierter Teil, Finanzhaushalt, Stellung zu nehmen.Den Fragebogen und alle Unterlagen zur Anhörung finden Sie auf der Homepage des Kantons unter: http://www.ag.ch/vernehmlassungen.Bei den Fragen wird jeweils auf die zugehörigen Erläuterungen im Anhörungsbericht oder auf die Gesetzesparagrafen verwiesen.Der Fragebogen erfordert mindestens eine Adobe Reader Version 7.1. Bitte übermitteln Sie den ausgefüllten Fragebogen bis am 31. März 2011 elektronisch mit dem Knopf auf der letzten Seite oder senden Sie ihn per Mail an gemeindeabteilung@ag.ch oder per Post an das Departement Volkswirtschaft und Inneres, Gemeindeabteilung, Frey-Herosé-Strasse 12, 
5001 Aarau.Fragen zur Anwendung und Übermittlung richten Sie bitte an manuela.vogler@ag.ch oder
Tel. 062 835 16 44.Für Ihre Mitwirkung danken wir Ihnen bestens.Aarau, Dezember 2010Departement Volkswirtschaft und Inneres, Gemeindeabteilung
Frage 1: 
 
Gesamtbeurteilung
 
 
Wie sehr sind Sie ganz allgemein mit der vorgesehenen Umsetzung des Harmonisierten Rechnungsmodells 2 (HRM2) für die Aargauer Gemeinden einverstanden?
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
Frage 2: 
 
Fachempfehlungen ohne Gestaltungsspielraum
Vergleiche Anhörungsbericht Ziff. 3.1, Seite 11
 
 
Um dem Gedanken der Vereinheitlichung der Rechnungslegung bestmöglich Rechnung zu tragen, werden die Fachempfehlungen der Finanzdirektoren-Konferenz in denjenigen Bereichen unverändert übernommen, bei denen diese sich für eine einheitliche Lösung entschieden hat.
 
 
Wie sehr sind Sie mit der unveränderten Übernahme dieser Fachempfehlungen einverstanden?
 
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
Frage 3: 
 
Wesentlichkeitsgrenze für Abgrenzungen
Vergleiche Anhörungsbericht Ziff. 3.2, Seite 12
 
 
Zeitlich korrekte Abgrenzungen sind künftig in der Finanzbuchhaltung vorzunehmen, wenn der Betrag je Geschäftsfall 10'000 Franken überschreitet. 
 
 
Wie sehr sind Sie damit einverstanden, dass bei Rechnungsabschlüssen zeitliche Abgrenzungen vorzunehmen sind, sofern diese 10'000 Franken überschreiten?
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
Frage 4: 
 
Wesentlichkeitsgrenze für Rückstellungen
Vergleiche Anhörungsbericht Ziff. 3.2, Seite 12
 
 
Rückstellungen sind vorzunehmen, sofern die Geltendmachung von Forderungen der Gemeinde gefährdet ist (Ausnahme Steuerforderungen) oder weitere Verpflichtungen zulasten der Gemeinde zu erwarten sind.
 
 
Wie sehr sind Sie damit einverstanden, dass Rückstellungen vorzunehmen sind, wenn solche Forderungen oder Verpflichtungen 10'000 Franken überschreiten?
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
Frage 5: 
 
Verbuchungsprinzip Steuern
Vergleiche Anhörungsbericht Ziff. 3.2, Seite 12
 
 
Steuerforderungen sollen wie bisher bei der Fakturierung verbucht werden. Auf Abgrenzungen und Rückstellungen ist zu verzichten. 
 
 
Wie sehr sind Sie mit der Beibehaltung des Soll-Prinzips bei der Verbuchung der Steuern einverstanden?
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
Frage 6: 
 
Periodische Bewertung Finanzvermögen
Vergleiche Anhörungsbericht Ziff. 3.2, Seite 12
 
 
Die Liegenschaften des Finanzvermögens sind periodisch, d.h. alle vier Jahre, neu zu bewerten, währenddessen die Werthaltigkeit der übrigen Positionen des Finanzvermögens jährlich zu prüfen und bei Bedarf anzupassen sind (FE Nr. 06).
 
 
Wie sehr sind Sie mit diesen Prüfungsintervallen der Werthaltigkeit des Finanzvermögens einverstanden?
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
Investition
 
Frage 7a: 
 
Nettoverbuchung
Vergleiche Anhörungsbericht Ziff. 3.2, Seite 12
 
 
Die Investitionsausgaben und -einnahmen werden analog der bisherigen Praxis nach der Nettomethode verbucht, aktiviert und abgeschrieben. 
 
 
Wie sehr sind Sie mit der Beibehaltung des Nettoprinzips in der Investitionsrechnung einverstanden?
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
Investition
 
Frage 7b:
 
Wesentlichkeitsgrenze
Vergleiche Anhörungsbericht Ziff. 3.2, Seite 12
 
 
Es sind nur Investitionen zu aktivieren, welche die Wesentlichkeitsgrenze von 10'000 Franken überschreiten.
 
 
Wie sehr sind Sie mit der Höhe dieser Wesentlichkeitsgrenze einverstanden?
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
Frage 8:
 
Abschreibungsmethode
Vergleiche Anhörungsbericht Ziff. 3.2, Seite 12
 
 
Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen erfolgen neu linear auf Basis der Nutzungsdauer nach Anlagekategorie. Zusätzliche Abschreibungen sollen im neuen Recht nicht zulässig sein. Die über die vorgeschriebenen Abschreibungen hinaus verfügbaren Mittel sind dem Eigenkapital zuzuweisen (FE Nr. 12).
 
 
Wie sehr sind Sie mit dieser Abschreibungs- und Überschussverwendungsregel einverstanden?
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
Frage 9:
 
Konsolidierung
Vergleiche Anhörungsbericht Ziff. 3.2, Seite 12
 
 
Unselbständige Gemeindeanstalten sind in der Gemeinderechnung zu führen. Gemeindeverbände und Beteiligungen der Gemeinde sind nicht zu konsolidieren. Indes ist über die Beteiligung jährlich Bericht zu erstatten (FE Nr. 13).
 
 
Wie sehr sind Sie mit dieser Konsolidierungsregelung einverstanden?
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
Frage 10:
 
Finanzpolitische Zielgrössen und Instrumente
Vergleiche Anhörungsbericht Ziff. 3.2, Seite 13
 
 
Die Gemeinden müssen die Ausgabendeckung einhalten (Deckung der Aufwände, Zinsen und Abschreibungen durch Erträge) und das Haushaltgleichgewicht mittelfristig sicherstellen. Zusätzlich soll, als Schuldenbremse, das Eigenkapital ein Drittel des Fremdkapitals nicht unterschreiten.
 
 
Wie sehr sind Sie mit diesen finanzpolitischen Zielgrössen und der Schuldenbremse einverstanden?
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
Frage 11:
 
Aufwertung des Verwaltungsvermögens
Vergleiche Anhörungsbericht Ziff. 3.2, Seite 13
 
 
Beim Übergang auf HRM2 ist das Verwaltungsvermögen zum Zeitwert neu zu bewerten. Die damit sichtbar gemachten stillen Reserven werden dem Eigenkapital zugewiesen und dienen dazu, in den Folgejahren allfällig höhere Abschreibungen abzudecken, so dass diese nicht erfolgswirksam sind (FE Nr. 19).
 
 
Wie sehr sind Sie mit der Aufwertung des Verwaltungsvermögens bei der Einführung von HRM2 einverstanden?
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
Frage 12:
 
Kreditrecht
Vergleiche Anhörungsbericht Ziff. 4.3, Seite 17/18
 
 
Im Kreditrecht werden weitgehend die bisherigen Bestimmungen aus dem Gemeindegesetz und dem Finanzdekret übernommen. Im Gegensatz zur heutigen Regelung ist vorgesehen, dass Verpflichtungskredite nur noch brutto beschlossen werden können.
 
 
Wie sehr sind Sie mit dieser Ausgestaltung des Kreditrechts einverstanden?
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
Frage 13:
 
Allgemeine Bestimmungen
Vergleiche Anhörungsbericht Ziff. 4.1, Seite 15
 
 
Die allgemeinen Bestimmungen enthalten die für das Rechnungswesen und die Haushaltführung wesentlichen Begriffsdefinitionen.
 
 
Wie sehr sind Sie damit einverstanden, dass die zentralen Begriffe gesetzlich definiert werden?
 
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
Haben Sie weitere Bemerkungen zum ersten Abschnitt des Gesetzesentwurfs: 
Allgemeine Bestimmungen (§§ 84a - 84e)?
Wenn ja, bitte unten eintragen. 
Gesamtsteuerung des Haushalts
 
Frage 14a:
 
Grundsätze
Vergleiche Anhörungsbericht Ziff. 4.2, Seite 16/17
 
 
Der Abschnitt über die Gesamtsteuerung des Haushalts enthält grundsätzliche Bestimmungen und Regeln über die Finanzplanung, die Budgetierung und die Jahresrechnung.
 
 
Wie sehr sind Sie mit diesen Grundsätzen einverstanden?
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
Frage 14b:
 
Eigenkapital
Vergleiche Anhörungsbericht Ziff. 4.2, Seite 16
 
 
§ 89b regelt die Verwendung des Eigenkapitals und legt eine Verschuldungsgrenze fest.
 
 
Wie sehr sind Sie mit dieser Bestimmung einverstanden?
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
Haben Sie weitere Bemerkungen zum zweiten Abschnitt des Gesetzesentwurfs:
Gesamtsteuerung des Haushalts (§§ 85a - 89c)?
Wenn ja, bitte unten eintragen.
Frage 15:
 
Rechnungslegung
Vergleiche Anhörungsbericht Ziff. 4.4, Seite 18/19
 
 
Die Bestimmungen zur Rechnungslegung setzen schwergewichtig die Bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze um.
 
 
Wie sehr sind Sie mit dem Bilanzierungs- und Konsolidierungsvorgehen einverstanden?
 
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
Haben Sie weitere Bemerkungen zum vierten Abschnitt des Gesetzesentwurfs:
Rechnungslegung (§§ 91a - 91g)?
Wenn ja, bitte unten eintragen. 
Frage 16:
 
Finanzielle Führung
Vergleiche Anhörungsbericht Ziff. 4.5, Seite 19
 
 
Die Bestimmungen zur finanziellen Führung umfassen Vorgaben zur Buchführung und zum Vermögensschutz.
 
 
Wie sehr sind Sie mit den Bestimmungen zur Buchführung und zum Vermögensschutz einverstanden?
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
Haben Sie weitere Bemerkungen zum fünften Abschnitt des Gesetzesentwurfs:
Finanzielle Führung (§§ 92a - 92b)?
Wenn ja, bitte unten eintragen.
 
Frage 17:
 
Statistik
Vergleiche Anhörungsbericht Ziff. 4.6, Seite 19
 
 
Der Abschnitt zur Statistik enthält die formelle Rechtsgrundlage für die Erstellung einer Gemeindefinanzstatistik und die Verpflichtung der Gemeinden, die dafür erforderlichen Daten elektronisch zu übermitteln.
 
 
Wie sehr sind Sie mit den Bestimmungen zur Statistik einverstanden?
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
Frage 18:
 
Organisation und Zuständigkeiten (§§ 94a - 94e)
Vergleiche Anhörungsbericht Ziff. 4.7, Seite 20
 
 
Die Bestimmungen zur Organisation und den Zuständigkeiten regeln die Aufgaben der kommunalen und kantonalen Behörden.
 
 
Wie sehr sind Sie mit dieser Aufgabenzuordnung einverstanden?
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
Haben Sie weitere Bemerkungen zum siebten Abschnitt des Gesetzesentwurfs:
Organisation und Zuständigkeiten (§§ 94a - 94e)?
Wenn ja, bitte unten eintragen. 
Frage 19:
 
Spezielle Bestimmungen
Vergleiche Anhörungsbericht Ziff. 4.8, Seite 20
 
 
Die speziellen Bestimmungen enthalten Regelungen für die Gemeindeverbände und die unselbständigen Gemeindeanstalten.
 
 
Wie sehr sind Sie mit den Bestimmungen für die Gemeindeverbände und die Gemeindeanstalten einverstanden?
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
Haben Sie weitere Bemerkungen zum achten Abschnitt des Gesetzesentwurfs:
Spezielle Bestimmungen (§§ 95a - 95e)?
Wenn ja, bitte unten eintragen. 
Frage 20:
 
Schluss- und Übergangsbestimmungen (§ 117b)
Vergleiche Anhörungsbericht Ziff. 4.9, Seite 21
 
 
Die Schluss- und Übergangsbestimmungen legen die Bilanzierungsregeln zu Beginn der Einführung des HRM2 fest und gestatten eine vereinfachte Darstellung des ersten Budgets nach neuem Recht.
 
 
Wie sehr sind Sie mit der Neubewertung des Finanz- und Verwaltungsvermögens bei der Einführung des HRM2 einverstanden?
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
Frage 21:
 
Sprachliche Anpassungen
Vergleiche Anhörungsbericht Ziff. 3.3, Seite 13 sowie 4.10, Seite 21
 
Die Einführung des HRM2 erfordert die sprachliche Anpassung im Gemeindegesetz (§ 20 Abs. 2 lit. a und b; § 24 Abs. 2; § 47 Abs. 1; § 69 lit. a), im Gesetz über die Ortsbürgergemeinden (§ 7 Abs. 2 lit. a und b), im Schulgesetz (§ 74) sowie im Steuergesetz (§ 155).
 
Wie sehr sind Sie mit diesen sprachlichen Anpassungen einverstanden?
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
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